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Öffentliche Bekanntmachung der Bezirksregierung Düsseldorf über die Anordnung 
der vorläufigen Besitzeinweisung im Rahmen der vereinfachten Flurbereinigung 
Deich Kalkar-Hönnepel 

 
Bezirksregierung Düsseldorf 
Flurbereinigungsbehörde 
- Dezernat 33 - 

Mönchengladbach, 02.11.2015 
Dienstgebäude 
41061 Mönchengladbach 
Croonsallee 36 - 40 
Tel.: 0211/475-9803 
Fax: 0211/475-9791 

 

Vereinfachte Flurbereinigung 
Deich Kalkar-Hönnepel 
Az.: 33 - 16 03 1.1 
 

Vorläufige Besitzeinweisung 
 
In dem vereinfachten Flurbereinigungsverfahren Deich Kalkar-Hönnepel wird hiermit gem. § 65 Flurbe-
reinigungsgesetz (FlurbG) die vorläufige Besitzeinweisung angeordnet. 
 
Die Überleitungsbestimmungen vom 02.11.2015 sind Bestandteil dieses Verwaltungsaktes. 

1. Diese vorläufige Besitzeinweisung wird mit dem 01.01.2016 wirksam (Stichtag der Wertgleichheit 
gemäß § 44 Abs. 1 Satz 4 FlurbG). Abweichend von diesem allgemeinen Stichtag gehen zu den in 
den Überleitungsbestimmungen bestimmten Zeitpunkten der Besitz, die Verwaltung und die  
Nutzung der neuen Grundstücke auf die in den Nachweisen zur neuen Feldeinteilung benannten 
Empfänger über. Die bisherigen Besitz-, Verwaltungs- und Nutzungsrechte an den alten Grund-
stücken erlöschen zu den in den Überleitungsbestimmungen angegebenen Zeitpunkten. Dann 
müssen anstelle der alten Grundstücke die neuen Grundstücke in Bewirtschaftung genommen 
werden. 
Sonstige Rechtsverhältnisse, insbesondere Eigentumsrechte, bleiben unverändert. 

 
2. Die vorläufige Besitzeinweisung mit Gründen, die Überleitungsbestimmungen und die Karte der 

neuen Feldeinteilung liegen zur Einsichtnahme für die Beteiligten aus: 
 

• vom 01.12.2015 bis zum 03.12.2015 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 
14:00 Uhr bis 16:00 Uhr im Ritter-Elbert-Zentrum, Kirchfeld 30, 47546 Kalkar-Hönnepel; 

 

• vom 30.11.2015 bis zum 04.12.2015 bei dem Vorsitzenden des Vorstandes der Teilneh-
mergemeinschaft der Flurbereinigung Deich Kalkar-Hönnepel, Herrn Norbert van den 
Berg, Goetendyck 70, 47546 Kalkar-Niedermörmter, nach telefonischer Anmeldung (Tel.: 
02824 5048). 

 

Den Beteiligten wird auf Antrag an Ort und Stelle die neue Feldeinteilung erläutert. Der Antrag ist 
an die Flurbereinigungsbehörde zu richten. 

 
3. Pachtverhältnisse und sonstige Besitzrechte gehen auf die neuen Grundstücke über. Innerhalb  

einer Frist von drei Monaten können bei der Flurbereinigungsbehörde folgende Festsetzungen be-
antragt werden: 
 

3.1 Angemessene Verzinsung einer eventuell vom Eigentümer zu leistenden Ausgleichszahlung für 
eine dem Nießbrauch unterliegende Mehrzuteilung durch den Nießbraucher (§ 69 Satz 2 
FlurbG). 

 

3.2 Erhöhung oder Minderung des Pachtzinses oder anderweitiger Ausgleiche infolge eines even-
tuellen Wertunterschiedes zwischen dem alten und neuen Pachtbesitz (§ 70 Abs. 1 FlurbG). 

 

3.3 Auflösung des Pachtverhältnisses infolge wesentlicher Erschwernisse der Bewirtschaftung des 
neuen Pachtbesitzes (§ 70 Abs. 2 FlurbG). 

 
Die Anträge zu 3.1 und 3.2 können von beiden Vertragspartnern, der Antrag zu 3.3 kann nur vom 
Pächter gestellt werden (§ 71 FlurbG). Die Frist beginnt mit dem Tag der öffentlichen Bekannt-
machung dieses Verwaltungsaktes. 
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Es wird darauf hingewiesen, dass die Bestimmungen der §§ 34 und 85 Ziffern 5 und 6 FlurbG auch 
nach Erlass der vorläufigen Besitzeinweisung bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes 
wirksam bleiben. 
 

Gründe 

Die Voraussetzungen für den Erlass der vorläufigen Besitzeinweisung mit Überleitungsbestimmungen 
liegen vor, da die Grenzen der neuen Grundstücke in die Örtlichkeit übertragen worden sind, endgültige 
Nachweise für Fläche und Wert der neuen Grundstücke vorliegen sowie das Verhältnis der Abfindung 
zu dem von jedem Beteiligten Eingebrachten feststeht. 
 
Die tatsächliche Überleitung in den neuen Zustand wird durch Überleitungsbestimmungen geregelt 
(§ 65 Abs. 2 FlurbG in Verbindung mit § 62 Abs. 2 und 3 FlurbG). 
 
Die nachteiligen Einwirkungen durch den Bau des neuen Hochwasserschutzdeiches sollen baldmöglich 
beseitigt werden. Es ist den Beteiligten daher nicht zumutbar, den Besitzwechsel erst mit der Ausfüh-
rung des Flurbereinigungsplanes vorzunehmen. 
 
Die an dem Verfahren Beteiligten haben sich darauf eingestellt, dass sie den Besitz an ihren neu zu-
geteilten Grundstücken zum 01.01.2016 antreten können. Nach Abwägung aller hier erheblichen  
Umstände entspricht es daher pflichtgemäßem Ermessen, die vorläufige Besitzeinweisung zu erlassen.  
 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe (öffentliche Bekannt-
machung) Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Bezirksregierung Düsseldorf, 
Dienstgebäude Mönchengladbach, Croonsallee 36 - 40, 41061 Mönchengladbach, schriftlich oder zur 
Niederschrift zu erheben. 
 
Der Widerspruch kann auch durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur nach dem Signatur-
gesetz erhoben werden. Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten elektronischen  
Signatur nach § 2 Nummer 3 des Signaturgesetzes vom 16.05.2001 (BGBl. I S. 876) in der jeweils gel-
tenden Fassung versehen sein und an die elektronische Poststelle der Behörde übermittelt werden. 
 

Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beachten. Die 
besonderen technischen Voraussetzungen finden Sie unter www.egvp.de. Hinweise zur Widerspruchserhebung in 
elektronischer Form und zum elektronischen Rechtsverkehr finden Sie auch auf der Homepage der Bezirksregie-
rung Düsseldorf (www.brd.nrw.de) unter „Kontakt“.  
 

Anordnung der sofortigen Vollziehung 

Gem. § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) wird die sofortige Vollziehung dieses 
Verwaltungsaktes angeordnet mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen ihn keine aufschiebende Wir-
kung haben. 
 

Gründe für die Anordnung der sofortigen Vollziehung 

Der Erlass der vorläufigen Besitzeinweisung liegt im öffentlichen Interesse und im überwiegenden Inte-
resse der Beteiligten. Insbesondere liegt es im öffentlichen Interesse, dass eine zügige Abwicklung des 
Flurbereinigungsverfahrens erreicht und die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen 
Flächen sichergestellt wird. Der tatsächliche Besitzübergang lässt sich durch die ineinandergreifenden 
Besitzregelungen des Flurbereinigungsplanes nur für alle Beteiligten des Verfahrens gleichzeitig voll-
ziehen. Diese allgemeinen Vollzugsinteressen überwiegen das Interesse von Beteiligten an der auf-
schiebenden Wirkung der von ihnen erhobenen Rechtsbehelfe. 
 

Rechtsbehelfshinweis zur sofortigen Vollziehung 

Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann die Wiederherstellung der aufschiebenden Wir-
kung gemäß § 80 Abs. 5 VwGO beantragt werden bei dem Oberverwaltungsgericht für das Land Nord-
rhein-Westfalen - IX. Senat (Flurbereinigungsgericht) -, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster. 
 
Nachrichtlicher Hinweis zu Dauergrünland: 

Bewirtschafter von Dauergrünland im Sinne der Dauergrünlanderhaltungsverordnung NRW werden auf 
das Umbruchverbot hingewiesen.  
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Ein ungenehmigter Umbruch von Dauergrünland in den durch die vorläufige Besitzeinweisung zuge-
teilten Flächen kann zu Sanktionen aufgrund Verstößen gegen Cross-Compliance-Auflagen führen. 
Sollte im Einzelfall ein Umbruch von Dauergrünland erforderlich sein, ist im Vorfeld des Umbruchs eine 
Klärung mit der EG-Zahlstelle und der Flurbereinigungsbehörde herbeizuführen. 

 
Im Auftrag 

LS  gez. 
(Merten) 

 
 
 
Die öffentliche Bekanntmachung der Bezirksregierung Düsseldorf über die Anordnung der vorläufigen 
Besitzeinweisung im Rahmen der vereinfachten Flurbereinigung Deich Kalkar-Hönnepel wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht. 
 
Kalkar, den 9. November 2015 
 
Dr. Britta Schulz 
Bürgermeisterin 
 
 
 
 


